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Beamtenstatusgesetz 
 

§ 33 Grundpflichten 
 
(1) Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben 
ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der All-
gemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes 
Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung 
und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemein-
heit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. 
 
 

§ 34 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten 
 
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu 
widmen. Sie haben die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem Gewis-
sen wahrzunehmen. Ihr Verhalten muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht 
werden, die ihr Beruf erfordert. 
 
 

§ 35 Weisungsgebundenheit 
 
Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. 
Sie sind verpflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allge-
meine Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht, soweit die Beamtinnen und Beamten 
nach besonderen gesetzlichen Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur 
dem Gesetz unterworfen sind. 
 
 

§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
 
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Hand-
lungen die volle persönliche Verantwortung. 
 
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtin-
nen und Beamte unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die An-
ordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die 
nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird 
die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und 
sind von der eigenen Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetretene 
Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist 
und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten er-
kennbar ist. Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 
 
(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung 
verlangt, weil Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren 
Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 
entsprechend. 
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§ 37 Verschwiegenheitspflicht 
 
(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwie-
genheit zu bewahren. Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus 
sowie nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit 
 
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind, 
 
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach kei- 
     ner Geheimhaltung bedürfen, oder 
 
3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbehör- 
    de oder einer durch Landesrecht bestimmten weiteren Behörde oder außerdienst- 
    lichen Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptionsstraftat 
    nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt wird. 
 
Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, geplante Straftaten anzu-
zeigen und für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
einzutreten, von Absatz 1 unberührt. 
 
(3) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, für 
die Absatz 1 gilt, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärun-
gen abgeben. Die Genehmigung erteilt der Dienstherr oder, wenn das Beamtenver-
hältnis beendet ist, der letzte Dienstherr. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand 
der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung 
nur mit dessen Zustimmung erteilt werden. Durch Landesrecht kann bestimmt wer-
den, dass an die Stelle des in den Sätzen 2 und 3 genannten jeweiligen Dienstherrn 
eine andere Stelle tritt. 
 
(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, 
wenn die Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche 
Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährdet oder 
erheblich erschweren würde. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass die 
Verweigerung der Genehmigung zur Aussage vor Untersuchungsausschüssen des 
Deutschen Bundestages oder der Volksvertretung eines Landes einer Nachprüfung 
unterzogen werden kann. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann ver-
sagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten 
würde. 
 
(5) Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Beschuldigte in einem gerichtlichen 
Verfahren oder soll ihr Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen 
dienen, darf die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absat- 
zes 4 Satz 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies 
unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, ist Beamtinnen oder Beamten der Schutz 
zu gewähren, den die dienstlichen Rücksichten zulassen. 
 
(6) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses, auf Verlangen des Dienstherrn oder des letzten Dienstherrn amtliche Schrift-



- 3 - 

stücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über 
dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszugeben. 
Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen und Erben. 
 
 

§ 38 Diensteid 
 
(1) Beamtinnen und Beamte haben einen Diensteid zu leisten. Der Diensteid hat eine 
Verpflichtung auf das Grundgesetz zu enthalten. 
 
(2) In den Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte erklären, dass sie aus Glau-
bens- oder Gewissensgründen den Eid nicht leisten wollen, kann für diese an Stelle 
des Eides ein Gelöbnis zugelassen werden. 
 
(3) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 zu-
gelassen worden ist, kann an Stelle des Eides ein Gelöbnis vorgeschrieben werden. 
 
 

§ 39 Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 
 
Beamtinnen und Beamten kann aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung 
der Dienstgeschäfte verboten werden. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf 
von drei Monaten gegen die Beamtin oder den Beamten ein Disziplinarverfahren 
oder ein sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Beendigung des Beam-
tenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 
 
 

§ 40 Nebentätigkeit 
 
Eine Nebentätigkeit ist grundsätzlich anzeigepflichtig. Sie ist unter Erlaubnis- oder 
Verbotsvorbehalt zu stellen, soweit sie geeignet ist, dienstliche Interessen zu beein-
trächtigen. 
 
 

§ 41 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamtinnen mit Ver-
sorgungsbezügen und frühere Beamte mit Versorgungsbezügen haben die Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außerhalb des öffentli-
chen Dienstes, die mit der dienstlichen Tätigkeit innerhalb eines Zeitraums, dessen 
Bestimmung dem Landesrecht vorbehalten bleibt, im Zusammenhang steht und 
durch dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, anzuzeigen. Die Er-
werbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, wenn zu besorgen ist, 
dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Das Verbot endet spä-
testens mit Ablauf von fünf Jahren nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. 
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§ 42 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen 
Vorteilen 

 
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses, keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine dritte 
Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Aus-
nahmen bedürfen der Zustimmung ihres gegenwärtigen oder letzten Dienstherrn. 
 
(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat das aufgrund des 
pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte auf Verlangen dem Dienstherrn herauszugeben, 
soweit nicht der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den Staat 
übergegangen ist. 
 
 

§ 47 Nichterfüllung von Pflichten 
 
(1) Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die 
ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Ein Verhalten außerhalb des Dienstes ist nur 
dann ein Dienstvergehen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonde-
rem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu be-
einträchtigen. 
 
(2) Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtinnen 
mit Versorgungsbezügen und früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als 
Dienstvergehen, wenn sie sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes betätigen oder an Bestrebungen teilnehmen, die darauf 
abzielen, den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen, 
oder wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41 und 42 bestimmten Pflichten 
verstoßen. Bei sonstigen früheren Beamtinnen und früheren Beamten gilt es als 
Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41 und 42 bestimmten 
Pflichten verstoßen. Für Beamtinnen und Beamte nach den Sätzen 1 und 2 können 
durch Landesrecht weitere Handlungen festgelegt werden, die als Dienstvergehen 
gelten. 
 
(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regeln die Disziplinarge-
setze. 
 
 

§ 48 Pflicht zum Schadenersatz 
 
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden 
Pflichten verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen 
haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamtinnen 
oder Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, haften sie als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 49 Übermittlungen bei Strafverfahren 
 
(1) Das Gericht, die Strafverfolgungs- oder die Strafvollstreckungsbehörde hat in 
Strafverfahren gegen Beamtinnen und Beamte zur Sicherstellung der erforderlichen 
dienstrechtlichen Maßnahmen im Fall der Erhebung der öffentlichen Klage 
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1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
2. den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
3. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung 
 
zu übermitteln. Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die 
Entscheidung unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. Der Er-
lass und der Vollzug eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls sind mitzu-
teilen. 
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1  
Satz 1 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn 
 
1. es sich um schwere Verstöße handelt, namentlich Vergehen der Trunkenheit im 
    Straßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, oder 
 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalls 
    erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Nr. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die 
zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(4) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren bekannt werden, dürfen mitge-
teilt werden, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls für 
dienstrechtliche Maßnahmen gegen eine Beamtin oder einen Beamten erforderlich 
ist und soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige 
Interessen der Beamtin oder des Beamten an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen. Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch dann, wenn diese Anlass 
zur Prüfung bieten, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Absatz 3 Satz 
2 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Nach den Absätzen 1 bis 4 übermittelte Daten dürfen auch für die Wahrnehmung 
der Aufgaben nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz oder einem entsprechenden 
Landesgesetz verwendet werden.  
 
(6) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten 
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 der Abgabenordnung) unterliegen. Über-
mittlungen nach Absatz 4 sind unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 4 Nr. 5 der 
Abgabenordnung zulässig. 
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Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
 

§ 51 Verschwiegenheitspflicht, Aussagegenehmigung 
(§ 37 BeamtStG) 

 
(1) Für die Erteilung und die Versagung der Genehmigung nach § 37 Abs. 3 des Be-
amtenstatusgesetzes ist abweichend von § 8 Abs. 2 bei unmittelbaren Landesbeam-
tinnen und Landesbeamten die oberste Dienstbehörde zuständig, wenn nach Ein-
schätzung der Antrag stellenden Staatsanwaltschaft andernfalls der Erfolg des Er-
mittlungsverfahrens gefährdet werden könnte. Für mittelbare Landesbeamtinnen und 
Landesbeamte gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, das anstelle der obersten 
Dienstbehörde die Aufsichtsbehörde zuständig ist. 
 
(2) Über die Versagung der Genehmigung nach § 37 Abs. 4 und 5 des Beamtensta-
tusgesetzes entscheidet die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Be-
hörde, soweit in Absatz 1 nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Sind Aufzeichnungen im Sinne des § 37 Abs. 6 des Beamtenstatusgesetzes auf 
Bild-, Ton- oder Datenträgern gespeichert, die körperlich nicht herausgegeben wer-
den können oder bei denen eine Herausgabe nicht zumutbar ist, so sind diese Auf-
zeichnungen auf Verlangen dem Dienstherrn zu übermitteln und zu löschen. Die Be-
amtin oder der Beamte hat auf Verlangen über die nach Satz 1 zu löschenden Auf-
zeichnungen Auskunft zu geben. 
 
 

§ 52 Diensteid 
(§ 38 BeamtStG) 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: 
 
„Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen, das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber jedermann 
zu üben und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“ 
 
(2) Der Eid kann mit der religiösen Bekräftigung. „So wahr mir Gott helfe“ geleistet 
werden. 
 
(3) Erklärt eine Beamtin oder ein Beamter, dass sie oder er aus Glaubens- oder Ge-
wissensgründen keinen Eid leisten wolle, kann sie oder er anstelle der Worte „Ich 
schwöre“ eine andere Beteuerungsformel sprechen.  
 
(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes eine Aus-
nahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes zugelassen worden ist, 
kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Die Beamtin oder der Beamte hat, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, zu geloben, dass sie oder er ihre 
oder seine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird. 
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§ 53 Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 
(§ 39 BeamtStG) 

 
Wird einer Beamtin oder einem Beamten die Führung ihrer oder seiner Dienstge-
schäfte verboten, so können ihr oder ihm auch das Tragen der Dienstkleidung und 
Ausrüstung, der Aufenthalt in den Diensträumen oder dienstlichen Unterkünften und 
die Führung der dienstlichen Ausweise und Abzeichen untersagt werden. 
 
 

§ 54 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen 
Vorteilen 

(§ 42 BeamtStG) 
 
(1) Die Zustimmung zu Ausnahmen nach § 42 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes 
erteilt die oberste Dienstbehörde oder die zuletzt zuständige oberste Dienstbehörde. 
Die Befugnis kann auf andere Behörden übertragen werden. 
 
(2) Für den Umgang des Herausgabeanspruchs nach § 42 Abs. 2 des Beamtensta-
tusgesetzes gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Heraus-
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die Herausgabepflicht 
nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang 
und Verbleib des Erlangten zu geben. 
 
 

§ 55 Dienstvergehen von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten 
(3 47 BeamtStG) 

 
Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt als Dienstvergehen auch, 
wenn sie 
 
1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 des Beamtenstatusgesetzes oder § 30 Abs. 3 in Ver- 
    bindung mit § 29 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes einer erneuten Berufung in 
    das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nachkommen oder 
 
2. ihre Verpflichtung nach § 29 Abs. 4 oder Abs. 5 Satz 1 des Beamtenstatusgeset- 
    zes verletzen. 
 
 

§ 56 Schadensersatz 
(§ 48 BeamtStG) 

 
(1) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, in dem der 
Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch gegenüber dem Dritten 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festge-
stellt wird. 
 
(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser ei-
nen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf die Beam-
tin oder den Beamten über. 
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§ 57 Befreiung und Ausschluss von Amtshandlungen 
 
(1) Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen 
sie selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen richten würden. 
 
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen Beamtinnen und Beamte von einzelnen 
Amtshandlungen ausgeschlossen sind, bleiben unberührt. 
 
 

§ 58 Wohnungswahl, Dienstwohnung 
 
(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. 
 
(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, kann die Beamtin oder der Be-
amte angewiesen werden, dass die Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung 
von der Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen ist. 
 
 

§ 59 Aufenthalt in erreichbarer Nähe 
 
Wenn und solange besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, kann 
die Beamtin oder der Beamte angewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit 
in erreichbarer Nähe ihres oder seines Dienstortes aufzuhalten. 
 
 

§ 60 Dienstkleidungsvorschriften 
 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet Dienstkleidung zu tragen, wenn dies bei 
der Ausübung des Dienstes üblich oder erforderlich ist. 
 
 

§ 70 Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung 
 
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernblei-
ben. Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. 
 
(2) Verliert die Beamtin oder der Beamte wegen unentschuldigten Fernbleibens vom 
Dienst nach § 1 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit § 9 des 
Bundesbesoldungsgesetzes ihren oder seinen Anspruch auf Bezüge, so wird da-
durch die Durchführung eines Disziplinarverfahrens nicht ausgeschlossen. 
 
 

§ 73 Nebentätigkeiten 
 
(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamtes oder einer Nebenbe-
schäftigung. 
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(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der 
aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen 
wird. 
 
(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätig-
keit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. 
 
(4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie ei-
ner unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines An-
gehörigen. Die Übernahme eines öffentlichen Ehrenamtes ist schriftlich mitzuteilen. 
 
(5) Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Absatzes 4 sind die als solche in gesetzli-
chen Regelungen bezeichneten Tätigkeiten, im Übrigen jede behördlich bestellte 
oder auf Wahl beruhende unentgeltliche Mitwirkung bei der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben. 
 
 

§ 74 Pflicht zur Übernahme von Nebentätigkeiten 
 
(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf schriftliches Verlangen der oder 
des Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit im 
 
1. öffentlichen Dienst, 
 
2. Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Ge-  
    sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen 
    Unternehmens, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt, 
 
zu übernehmen und fortzuführen, wenn diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Ausbil-
dung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
 
(2) Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ist jede Tätig-
keit 
 
1. für den Bund, ein Land oder eine andere Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
    öffentlichen Rechts oder für deren Verbände, 
 
2. für Vereinigungen, Einrichtungen oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapital, 
    Stammkapital) sich zumindest überwiegend in öffentlicher Hand befindet oder die 
    zumindest überwiegend aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, 
 
3. bei zwischenstaatlichen und überstaatlichen Einrichtungen, an denen eine juristi- 
    sche Person oder ein Verband im Sinne der Nummer 1 durch Zahlung von Beiträ- 
    gen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist, 
 
 
4. bei natürlichen und juristischen Personen, die der Wahrung von Belangen einer ju- 
    ristischen Person oder eines Verbandes im Sinne der Nummer 1 dienen. 
 
Davon ausgenommen ist eine Tätigkeit für öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaften oder für deren Verbände. 
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§ 75 Anzeigefreie Nebentätigkeiten 
 
(1) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes unterliegen 
nicht 
 
1. Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Beamtin oder der Beamte nach § 74 
    verpflichtet ist, 
 
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten un- 
    terliegenden Vermögens, 
 
3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften und Berufsver- 
    bänden oder in Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beam- 
    ten und 
 
4. unentgeltliche Nebentätigkeiten, ausgenommen: 
 

a) Wahrnehmung eines nicht unter Nummer 1 fallenden Nebenamtes, 
 

b) Übernahme einer Testamentsvollstreckung oder einer anderen als in § 73  
      Abs. 4 genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 

 
c) gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten oder die Mitarbeit bei einer dieser 

Tätigkeiten oder  
 

d) der Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder ein ähnliches 
Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft. 

 
(2) Die Beamtin oder der Beamte hat auf Verlangen über eine ausgeübte anzeige-
freie Nebentätigkeit, insbesondere über deren Art und Umfang sowie über die Ent-
gelte und geldwerten Vorteile hieraus, Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 76 Verbot einer Nebentätigkeit 
 
(1) Eine Nebentätigkeit ist auch nach deren Übernahme zu untersagen, soweit sie 
geeignet ist, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung der 
dienstlichen Interessen liegt insbesondere vor, wenn eine Nebentätigkeit 
 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ord- 
    nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 
 
2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten 
    bringen kann, 
 
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 
    der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 
 
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten bei der 
    dienstlichen Tätigkeit beeinflussen kann, 
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5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
    führen kann oder 
 
6. dem Ansehen der Verwaltung abträglich sein kann. 
 
Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 liegt in der Regel vor, wenn die zeitliche Bean-
spruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der 
wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 überschreitet. 
 
(2) Schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten sowie 
die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gutach-
tertätigkeit von wissenschaftlichem Hochschulpersonal dürfen nur untersagt werden, 
soweit die konkrete Gefahr besteht, dass bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten 
verletzt werden. 
 
 

§ 77 Ausübung von Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit 
 
Eine Nebentätigkeit darf nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden, es sei denn, 
sie wurde auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienstvorge-
setzten übernommen oder die oder der Dienstvorgesetzte hat ein dienstliches Inte-
resse an der Wahrnehmung der Nebentätigkeit anerkannt. Das dienstliche Interesse 
ist aktenkundig zu machen. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen, 
insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit vor- oder nachgeleistet wird.  
 
 

§ 78 Verfahren 
 
Anzeigen, Anträge und Entscheidungen, die die Übernahme oder Ausübung einer 
Nebentätigkeit betreffen, bedürfen der Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte hat 
dabei die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise über Art und Umfang der 
Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus vorzulegen; jede 
Änderung ist unverzüglich anzuzeigen. 
 
 

§ 79 Regressanspruch für die Haftung aus angeordneten Nebentätigkeiten 
 
Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
der oder des Dienstvorgesetzten ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft 
oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht 
werden, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen 
Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist 
der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder der Beamte die zum 
Schaden führende Handlung auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzen vorgenom-
men hat. 
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§ 80 Erlöschen der mit dem Hauptamt verbundenen Nebentätigkeiten 
 
Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt 
wird, auch die Nebentätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Hauptamt übertra-
gen oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienstvorge-
setzten übernommen worden sind. 
 
 

§ 81 Tätigkeiten nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
 
(1) Die Anzeigepflicht für die Aufnahme einer Tätigkeit nach § 41 Satz 1 des Beam-
tenstatusgesetzes besteht für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, wenn es sich um eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Be-
schäftigung handelt, die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor 
Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht. Abweichend von 
Satz 1 besteht die Anzeigepflicht für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeam-
te, die mit Erreichen der Regelaltersgrenze oder zu einem späteren Zeitpunkt in den 
Ruhestand treten, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Beam-
tenverhältnisses. Die Anzeige hat gegenüber der oder dem zuletzt zuständigen 
Dienstvorgesetzten zu erfolgen. 
 
(2) Das Verbot nach § 41 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes wird durch die zuletzt 
zuständige Dienstvorgesetzte oder den zuletzt zuständigen Dienstvorgesetzten aus-
gesprochen. 
 
 

Erläuterungen zur Verfassungstreue 
 
Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Beamtenstatusgesetzes ist der Beamte verpflichtet, sich 
durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhalt einzutreten. Dement-
sprechend darf als Beamter nur eingestellt werden, wer die Gewähr bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes eintritt. 
 
Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Urt. vom 23.10.1952 –  
1 BvBl/51 – BVerfGE 2, 1; Urt. vom 17.08.1956 – 1 BvBl/51 – BVerfGE 5, 85) eine 
Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechts-
staatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes 
nach dem Willen der jeweiligen Mehrheiten und der Freiheit und Gleichheit darstellt. 
Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist das Gegenteil des totalitären Staa-
tes, der als ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und Gleich-
heit ablehnt. Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen Grundordnung sind 
insbesondere zu rechnen: 
 
Die Achtung vor dem Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte, vor allem 
vor dem 
 

 Recht auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
 die Volkssouveränität, 
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 die Gewaltenteilung, 
 die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertretung, 
 die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
 die Unabhängigkeit der Gerichte, 
 das Mehrparteienprinzip, 
 die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
 das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung der Oppo-

sition. 
 
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen diese Grundsätze richten, ist unver-
einbar mit den Pflichten eines Beamten. Beamte, die sich einer solchen Pflichtverlet-
zung schuldig machen, müssen mit ihrer Entlassung rechnen. 
 
 

Schweigepflicht der Beamten 
 
Der Beamte hat über die ihn bei seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch gegenüber anderen, 
mit der Sache nicht befassten Bediensteten der Behörde. 
 
Die schuldhafte Verletzung der Schweigepflicht durch Beamte ist ein Dienstverge-
hen, das nach den disziplinarrechtlichen Vorschriften verfolgt wird. Angestellte, Ar-
beiter und Auszubildende haben unter Umständen mit Entlassungen zu rechnen. Alle 
Bediensteten, die die Schweigepflicht schuldhaft verletzen, haften für den dem Lande 
entstehenden Schaden. Die Verletzung der Schweigepflicht kann unter Umständen 
auch eine strafbare Handlung darstellen.  
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Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) 
 
 

§ 82 
 

Schulbehörden 
 
(1) Das Land hat die Aufsicht über das gesamte Schulwesen (Schulaufsicht). 
 
(2) Schulbehörden sind das Kultusministerium als oberste Schulbehörde und das 
Landesschulamt. 
 
(3) Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt nimmt die 
Aufgabe der Schulaufsicht bei der externen Evaluation hinsichtlich der Evaluation 
durch Schulbesuch, der Inspektion und der Schulbefragungen, bei der internen 
Evaluation und bei der Ausbildung und Prüfung der Lehramtsanwärterinnen  und 
Lehramtsanwärter und Referendarinnen und Referendare sowie bei der Fort- und 
Weiterbildung der Beschäftigten für die Schulbehörde wahr. 
 
 

§ 83 
 

Aufgaben 
 
(1) Die Schulaufsicht umfasst 
 

1. die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, organisatorischen 
und planerischen Gestaltung sowie personellen Untersetzung des Schulwe-
sens. 

 
2. die Beratung und Unterstützung der Schulen sowie die Förderung ihrer Selbst-

ständigkeit, 
 

3. die Fachaufsicht über Unterricht und Erziehung in den Schulen sowie über 
den Vorbereitungsdienst der Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter, Re-
ferendarinnen und Referendare, 

 
4. die Dienstaufsicht über die im Dienst des Landes stehenden Schulleiterinnen, 

Schulleiter, Lehrkräfte, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, Refe-
rendarinnen und Referendare sowie die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und das Betreuungspersonal, 

 
5. die Rechtsaufsicht über die Schulträger, Schulplanungsträger und Träger der 

Schülerbeförderung bei der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz oder 
aufgrund dieses Gesetzes, 

 
6. die Wahrnehmung der Genehmigungs- und Entscheidungsvorbehalte nach 

diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes, 
 

7. die Fort- und Weiterbildung, 
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8. den schulpsychologischen Dienst sowie individuelle schulfachliche Beratung, 
soweit diese nicht von der Schule geleistet werden kann, und 

 
9. die Qualitätssicherung. 

 
(2) Die Grenzen der staatlichen Schulaufsicht über die Schulen in freier Trägerschaft 
ergeben sich aus Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
 

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) 
 
 

§ 61 
 

Umfang und Durchführung der Mitbestimmung 
 
(1) Maßnahmen, die der Mitbestimmung des Personalrates unterliegen, bedürfen sei-
ner Zustimmung. 
 
(2) Der Erlass von Rechtsvorschriften, allgemeinen Regelungen oder Organisations-
entscheidungen durch den Ministerpräsidenten oder die Landesregierung insgesamt 
sowie Weisungen an Beschäftigte zur Regelung der Erledigung dienstlicher Oblie-
genheiten unterliegen nicht der Mitbestimmung. Dasselbe gilt, soweit die Angelegen-
heit durch Gesetz oder Tarifvertrag abschließend geregelt ist. 
 
(3) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme 
und beantragt seine Zustimmung. Soweit erforderlich, erörtert sie die beabsichtigte 
Maßnahme mit ihm. Der Beschluss des Personalrates ist der Dienststelle innerhalb 
von zwei Wochen mitzuteilen. In dringenden Fällen kann die Dienststelle diese Frist 
auf eine Woche abkürzen. Dienststelle und Personalrat können im Einzelfall andere 
Fristen vereinbaren. Die Frist verlängert sich in den Fällen des § 37 entsprechend. 
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antrag dem Vorsitzenden des Personalra-
tes oder seiner Vertretung zugeht. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Personal-
rat sie nicht innerhalb der Frist schriftlich unter Angabe der Gründe verweigert. 
 
(4) Der Personalrat kann eine Maßnahme, die seiner Mitbestimmung unterliegt, 
schriftlich bei der Dienststelle beantragen. Diese gibt dem Personalrat innerhalb von 
4 Wochen nach Eingang schriftlich bekannt, ob sie dem Antrag entsprechen will. Äu-
ßert sich die Dienststelle innerhalb dieser Frist nicht, gilt ihre Zustimmung als erteilt. 
Eine ablehnende Stellungnahme ist zu begründen. Der Antrag darf nicht auf eine 
personelle Einzelmaßnahme abzielen. 
 
(5) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie 
hat dem Personalrat die vorläufige Regelung mitzuteilen, sie zu begründen und un-
verzüglich das Mitbestimmungsverfahren einzuleiten oder fortzuführen. 
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§ 66 
 

Mitbestimmung in Angelegenheiten der Beamten 
 
Der Personalrat bestimmt in folgenden Personalangelegenheiten der Beamten mit: 
 

1.  Einstellung und Beförderung sowie Übertragung eines anderen Amtes mit hö- 
       herem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, 
 
2.  Zulassung zum Aufstieg, 

 
3.  Versetzung, 

 
4.  Abordnung für eine Dauer von mehr als sechs Monaten, 

 
5.  Zuweisung einer vorübergehenden Tätigkeit gemäß § 20 des Beamtenstatus- 

            gesetzes für mehr als drei Monate, 
 

6.  anderweitige Verwendung in derselben Dienststelle für eine Dauer von mehr  
      als drei Monaten, wenn damit ein Wechsel des Dienstortes verbunden ist, 

 
7.  nicht nur vorübergehende Übertragung der Dienstaufgaben eines anderen 
      Amtes mit höherem Endgrundgehalt, 

 
8.  vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, sofern der Beamte die Mitbestim- 
       mung beantragt, 

 
9.  Entlassung von Beamten auf Probe, sofern sie nicht auf deren Antrag erfolgt, 

 
10.  Entlassung von Beamten auf Widerruf, sofern sie nicht wegen Beendigung 

            des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes oder auf deren Antrag erfolgt, 
 

11.  Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 
 

12.  Anordnungen, welche die Freiheit der Wahl der Wohnung beschränken, 
 

13.  Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung aus 
            familiären Gründen. 
 

 
 
  
 

 


